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Berichterstatter Otto Auer: Frau Präsidentin! Geschätzte Herren Minister! Liebe Frau 

Staatssekretärin! Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste hier und zu Hause! Ich bringe 

den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 23. Juni 2022 betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Familienlastenaus-

gleichsgesetz 1967, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Allgemeine Sozialversiche-

rungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversiche-

rungsgesetz, das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022, das Arbeitslosen-

versicherungsgesetz 1977, das COVID-19-Gesetz-Armut, das Pensionsgesetz 1965 

und das Bundesbahn-Pensionsgesetz geändert werden sowie das Bundesgesetz über 

einen Ausgleich inflationsbedingt hoher Lebenshaltungs- und Wohnkosten (Lebenshal-

tungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz – LWA-G) und das Bundesgesetz über den 

Teuerungsausgleich für Bezieherinnen und Bezieher von Förderungen nach dem Stu-

dienförderungsgesetz erlassen werden (Teuerungs-Entlastungspaket).  

Die Unterlagen dazu haben wir erhalten, ich komme daher zur Antragstellung. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den Antrag, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

 


